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 Dokument 13.22.10/1-4-74 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

der Stadt Plauen über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

am 24. September 2017 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Stadt Plauen wird in der Zeit 

vom 04. September 2017 bis 08. September 2017 während der allgemeinen Öffnungszeiten in der 

Stadtverwaltung Plauen, Unterer Graben 1, 08523 Plauen, im Bürgerbüro für Wahlberechtigte zur 

Einsichtnahme bereitgehalten. Der barrierefreie Zugang für Wahlberechtigte, die gehbehindert 

oder auf einen Rollstuhl angewiesen sind, befindet sich im Lichthof neben dem Stadtarchiv in der 

Herrenstraße. 

 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-

verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 

will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständig-

keit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-

lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 

1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 

Datensichtgerät möglich. 

 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom  

04. September bis zum 08. September, spätestens am 08. September 2017 bis 13:00 Uhr bei 

der Stadtverwaltung Plauen, Unterer Graben 1, 08523 Plauen, Rathaus, im Bürgerbüro Einspruch 

einlegen (Öffnungszeiten siehe Pkt. 5). Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 

Niederschrift eingelegt werden. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

03. September 2017 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 

aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 

er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur 

auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 

Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 166 - Vogtlandkreis 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 

oder durch Briefwahl  teilnehmen. 

 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
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5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 

Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung bis zum 03. September 

2017 oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bun-

deswahlordnung bis zum 08. September 2017 versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 

Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundes-

wahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 

erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-

langt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 

22. September 2017, 18.00 Uhr,  

 schriftlich bei der Stadt Plauen, Briefwahlbüro, Postfach 100277, 08506 Plauen, 

 durch Telegramm an die Stadt Plauen, Briefwahlbüro, Unterer Graben 1, 08523 Plauen, 

 durch Telefax an 03741 291 3 1020, 

 durch E-Mail an briefwahl@plauen.de,  

 unter Verwendung des auf der Wahlbenachrichtigungskarte abgedruckten QR Codes, 

 per online- Formular unter der Internetadresse. http://www.plauen.de/aktuell,  

 per sonstiger dokumentierbarer elektronischer Übermittlung,  

 mündlich im Rathaus der Stadt Plauen, Unterer Graben 1, Bürgerbüro: 

montags und mittwochs,  von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

dienstags,    von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

donnerstags,   von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

freitags,    von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 

sonnabends (ab 02. September), von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

beantragt werden. Eine telefonische Beantragung ist unzulässig.  

Im Falle einer Beantragung per E-Mail sind innerhalb einer formlosen Text-Mail (ohne 

Anhänge und ohne Links) im Antrag: Familienname, Vorname, die genaue Anschrift 

des Wahlberechtigten, sein Geburtsdatum, Wählerverzeichnisnummer sowie eine evtl. 

abweichende Versandanschrift anzugeben. Jegliche E-Mails mit Anhängen und ent-

haltenen Links werden aus Sicherheitsgründen nicht empfangen und gelten somit als 

nicht zugestellt.     

 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 

nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 

Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zuge-

gangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 

werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 

Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 

bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 

Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
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 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 

die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 

dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 

Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 

rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage 

bis 18.00 Uhr eingeht. 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 

ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 

Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

7. Die Briefwähler der Wahlbezirke 6 bis 10 werden zum Briefwahlbezirk 6 zusammengefasst. 

Dieser Briefwahlbezirk wurde vom Statistischen Bundesamt für die Durchführung der repräsenta-

tiven Wahlstatistik ausgewählt. Hierfür werden speziell gekennzeichnete Stimmzettel, bei denen 

über einen Kennbuchstaben das Geschlecht und die Altersgruppe (insgesamt 6) verschlüsselt 

sind, verwendet. 

Geregelt ist dieses Verfahren im Gesetz über die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik 

bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen 

Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz – WStatG) vom 21. Mai 

1999 (BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBl. 

I S. 962). 

Die repräsentative Wahlstatistik bildet die Basis für eine wahlpolitische und soziologische Analyse 

der Wahlergebnisse und vermittelt ein spezifisches Bild der politischen Willensäußerung. 

Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlossen, indem: 

 die ausgewählten Urnen-/Briefwahlwahlbezirke mindestens 400 Wahlberechtigte/Wähler um-

fassen müssen. 

 die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusammengefasst werden, dass keine Rück-

schlüsse auf das Wahlverhalten möglich sind. 

 die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten Stimmzettel nicht zusammengeführt wer-

den dürfen. 

 die Auszählung der Stimmzettel vom Briefwahlvorstand zunächst ohne statistische Auswer-

tung erfolgt. Diese wird im Nachgang unter dem Schutz des Statistikgeheimnisses ohne Nut-

zung des Wählerverzeichnisses im Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen durch-

geführt. 

 

 wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden vorgenommen werden dürfen, bei denen 

durch Landesgesetz eine Trennung der Statistikstelle von anderen kommunalen Verwaltungs-

stellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und Verfahren gewähr-

leistet ist. 

 die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik nur für den Freistaat Sachsen und nicht für 

einzelne Wahlbezirke veröffentlicht werden. 

Zur Erfassung der Wahlbeteiligung wurden 10 Geburtsjahresgruppen getrennt nach Männern und 

Frauen festgelegt: 

Männer    Frauen 

Kennung Geburtsjahresgruppe Kennung Geburtsjahresgruppe 
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A1  1997 bis 1999  G1  1997 bis 1999 

A2  1993 bis 1996  G2  1993 bis 1996 

B1  1988 bis 1992  H1  1988 bis 1992 

B2  1983 bis 1987  H2  1983 bis 1987 

C1  1978 bis 1982  I1  1978 bis 1982 

C2  1973 bis 1977  I2  1973 bis 1977 

D1  1968 bis 1972  K1  1968 bis 1972 

D2  1958 bis 1967  K2  1958 bis 1967 

E1  1948 bis 1957  L1  1948 bis 1957 

F1  1947 und früher M1  1947 und früher 

Die Registrierung des Stimmabgabeverhaltens erfolgt für 6 Geburtsjahresgruppen getrennt nach 

Männern und Frauen: 

Männer    Frauen 

Kennung Geburtsjahresgruppe Kennung Geburtsjahresgruppe 

A  1993 bis 1999  G  1993 bis 1999 

B  1983 bis 1992  H  1983 bis 1992 

C  1973 bis 1982  I  1973 bis 1982 

D  1958 bis 1972  K  1958 bis 1972 

E  1948 bis 1957  L  1948 bis 1957 

F  1947 und früher M  1947 und früher 

 

 

Ralf Oberdorfer       Plauen, den 17.08.2017 

Oberbürgermeister        

 

 

 


